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§56 Abs 5
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale
Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. 2 Die
unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen
gestatten. 3 Bei Zuwiderhandlung kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales
Speichermedium vorübergehend einbehalten werden.

Nach Satz 2 kann ich es erlauben. Rechtlich sehe ich hier kein Problem, aber wie sieht es
pädagogisch aus?
Als Referendar fehlt mir hier noch die Erfahrung.
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